
,,sportversicherung greitt ott"
REGHTs-rpp: Beim vereinsspoft sind Kinder aber nicht beiwege-unfällen geschützt

BERI-IN. In einem Verein können
sich Kinder austoben - etwa beim
Klettern, TramPolinsPringen oder
Schwim
Sache,
Kommt

beimVer-

reine eine

kenversicherung,, eine Vertrauens-
schadenversicherung und eine Um-
welthaftpflicht kann man
sagen: Wenn ei er ein Pas-
sives Mitglied der Aus-

übung des SPorts bei
einer Vereinsaktivi-
tät einen Unfall erlei-
det, ist es über diese
Sportversicherung
abgesichert.

lnwelchen Föllen be-
zahlt die SPorwersi'
cherungnicht?
Wenn jemand bei-
spielsweise an ei-
nem Probetraining
teilnimmt, haftet die
Vereinsversicherung

in der Regel nicht' Oder etwa wenn
während äes Trainings in der Umklei-

,de Sachen wegkommen. Ein besPn-
'ders häufiger Streitpunkt ist äuch der
Transport der Kinder im Auto - etwa
zu einem Punktspiel bei einem ande-
ren Verein. Passiert auf dem Weg
dorthin ein Unfall, haftet die Sport-
versicherung des Vereins in der Regel

nicht, dazu 
-gibt 

es eine eindeutige
Rechtsprechung. Auch wenn Meister-

schaften stattfinden, die nicht vom
Ve sind, gre

sic des Vere
In ann der
aber eine Versicherung'

Sollte ich fiir mein Kind eine Zusstz'
v ersicherung ab schlie$en?
Es ist sinnvoll, sich beim Verein zu er'

weil das Problem mit den Wege-Un-
fällen bekannt ist. Wenn man mit sei-

nem Verein auf Reisen geht, ist es

sinnvöll, eine
rung abzuschli
außerhalb der
Sport treibt, sollte man über eine pri-
väte unfallversicherung nachdenken.
Das gilt insbesondere, wenn'das Kind
einen risikoreichen Sporq betreibt it
etwa Klettqrn in den Bergen, Paragli-

ding oder Fa)lschirmspringen. ldpa
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